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Zwei Minister des Landes Sachsen
Anhalt besuchten im August die IBA-
Stadt Bernburg (Saale). Am 12. August
führte die Sommerreise des Ministers für
Landesentwicklung und Verkehr des
Landes Sachsen-Anhalt, Dr. Karl-Heinz
Daehre, begleitet von Vertretern des
Landtages, Mitgliedern des IBA-
Kuratoriums und des IBA-Lenkungsaus-
schusses und Kommunalpolitikern nach
Bernburg (Saale). Nach der Begrüßung
durch Oberbürgermeister Henry Schütze
im Rathaus und einstimmenden Worten
der kommissarischen Schulleiterin der
Sekundarschule, Angret Zahradnik, auf
das neben den IBA-Projekten Musik-
schule „MusikRäume“ und Stadtpark -
„Aktivpark“ wichtigste Projekt „Campus
Technicus“, konnten sich die Besucher
bei einem Stadtrundgang von der
Entwicklung der IBA-Projekte und den
Erfolgen der Städtebauförderung über-
zeugen. Die erste Station war die im his-
torischen Schlosskomplex gelegene
Musikschule, wo nach einem musikali-
schen Empfang und einleitenden Worten
der Direktorin der Musikschule, Antje
Karls, bei einer Baustellenführung die
zukünftigen Nutzungsbedingungen der
Musikschüler vorgestellt wurden. Der
Weg führte weiter durch das im Stil des
Art déco gestaltete, sich derzeit in
Restaurierung befindliche, Rathaus II in
das Theater. Hier informierte Martin
Setz, Geschäftsführer der Bernburger
Theater- und Veranstaltungs GmbH, über
die Historie der Spielstätte und den
Spielbetrieb. Die Besichtigung der
zukünftigen Standorte der Ganztags-

schule Campus Technicus in der
Innenstadt ließ die Besucher deren
zukünftige Wirkung auf die Urbanität
der Stadt erahnen. Die Kulisse des
Schlosses verbunden mit Informationen
zu den umfangreichen Sicherungs- und
Sanierungsarbeiten bildeten den
Abschluss der Ministerreise in Bernburg
(Saale).

Schuleröffnung 
Campus Technicus

Zur feierlichen Schuleröffnung am 15.
August 2009, der mit der Beschulung der
5. Klassen in dem Gebäude der
Tolstoiallee am 06.08.2009 an den Start
gegangenen Ganztagsschule Campus
Technicus, besuchte Dr. Karl-Heinz

Daehre ein weiteres Mal Bernburg. Auch
der Kultusminister des Landes Sachsen-
Anhalt, Prof. Dr. Jan-Hendrik Olbertz,
unterstrich durch seine Anwesenheit die
Bedeutung des Vorhabens für die Bil-
dungslandschaft unserer Stadt. Nach
Begrüßung, Eröffnungsrede und
Entrichtung der Grußworte, die profes-
sionell durch SchülerInnen der
Sekundarschulen moderiert und durch
kulturelle Beiträge begleitet wurden,
erfolgte die feierliche Schlüsselüber-
gabe. Die Pflanzung von drei Bäumen
symbolisierte den Zusammenschluss der

Auf IBA-T our in Bernburg

Die Bernburger Musikschule war eine von vielen Stationen während des
Ministerbesuches auf der IBA-Tour im vergangenen Monat. Foto: Jeske

Fortsetzung auf Seite 17
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Sprechstunden derSchiedsstelle

Dienstag, 08.09., Schiedsstelle Bernburg/Gröna (II):
17:00 - 17:30 Uhr, Rathaus II, Schlossstr. 11, Zi. 105.

Dienstag, 06.10., Schiedsstelle Bernburg/Aderstedt (I):
17:00 - 17:30 Uhr, Rathaus II, Schlossstr. 11, Zi. 105.

Auskünfte zum Zuständigkeitsbereich:
Tel. 03471 659-425 (Frau Jäntsch).

Das Rechtsamt informiert:
Wir gratulieren allen

Geburtstagskindern dieses Monats,
vor allem unseren älteren Jubilaren 

und wünschen ihnen 
Glück und Gesundheit!

ist im September
täglich
von 08:00
bis 18:00 Uhr
geöffnet

DerDer BernburgerBernburger KurparkKurpark

Die Sprechzeiten in den Rathäusern

Montag 09:00 - 12:00 Uhr

Dienstag 09:00 - 12:00/
14:00 - 18:00 Uhr

Mittwoch 09:00 - 12:00 Uhr 
(außer Standesamt u. Wohngeldstelle)

Donnerstag 09:00 - 12:00/
14:00 - 16:00 Uhr

Freitag 09:00 - 12:00 Uhr 
(außer Wohngeldstelle)

Sitzungskalender
September2009

Jugend- u. Sozialausschuss:
Mittwoch, 16.09., Rath. II, Zi 103/104.

Haushalts- u. Finanzausschuss:
Dienstag, 22.09., Rath. II, Zi 103/104.

Bau- u. Sanierungsausschuss:
Mittwoch, 23.09., Rath. II, Zi 103/104.

Schul-, Kultur - u. Sportausschuss:
Donnerstag, 24.09., Rath. II, Zi 103/104.

Planungs- u. Umweltausschuss:
Dienstag, 29.09., Rath. II, Zi 103/104.

Hauptausschuss:
Donnerstag, 01.10., Ratssaal.
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Amtlicher Teil Bekanntmachung

Informationen Bundestagswahl am 27. September2009
Der Tag der Bundestagswahl rückt
immer näher. Den Wahlberechtigten sind
die Wahlbenachrichtigungen mit der
Angabe ihres Wahllokals bereits zuge-
gangen. Wer keine Wahlbenachrich-
tigung erhalten hat, sollte sich beim
Einwohnermeldeamt oder im Wahlbüro
darüber informieren, ob und in welchem
Wahlbezirk er wahlberechtigt ist.

Die Standorte der Wahllokale sind auf
der Wahlbenachrichtigungskarte bekannt
gegeben worden.
Folgende Wahllokale sind barrierefrei
erreichbar:
- Wahlbezirk 1 - Förderschule „Otto
Dorn“, Seegasse,
- Wahlbezirk 2 - Kindertagesstätte
„Marienkäfer“, Buschweg 16,
- Wahlbezirk 3 - Kindertagesstätte
„Marienkäfer“, Buschweg 16,
- Wahlbezirk 4 - Stadtinformation,
Lindenplatz,
- Wahlbezirk 6 - Wasserverband
Verwaltungsgebäude, Köthensche
Straße,
- Wahlbezirk 9 - Kanzler von Pfau’sche
Stiftung, Begegnungsstätte im Friede-
rikestift, Kustrenaer Straße,
- Wahlbezirk 10 - Klubhaus der Jugend,
Gröbziger Straße,
- Wahlbezirk 15 - KiTa „Sonnenkäfer“,
Neubornaer Straße,
- Wahlbezirk 16 - Seniorenzentrum,
Stauffenbergstraße.

Jeder Wähler sollte die Angaben auf
seiner Wahlbenachrichtigung unbe-
dingt beachten, da die Ausübung des
Wahlrechtes nur in dem Wahllokal
möglich ist, in welchem derWähler im
Verzeichnis steht.
Jedem Wahlberechtigten der am
Wahlsonntag nicht in Bernburg
(Saale) ist oderder auf Grund seiner
körperlichen Konstitution nicht in der
Lage ist, das Wahllokal aufzusuchen,
ist die Wahrnehmung seines Wahl-
rechts mittels Briefwahl zu empfehlen.
So hat man die Möglichkeit, von zu

Hause aus seine Stimme abzugeben.

Für die Beantragung eines Wahlscheines
und von Briefwahlunterlagen kann die
Rückseite der Wahlbenachrichtigung
genutzt werden. Der Antrag ist zu
unterschreiben.
Sowie alle notwendigen Unterlagen vor-
liegen, wird mit der Ausgabe/dem
Versand der Briefwahlunterlagen begon-
nen. Die schriftliche Beantragung der
Unterlagen kann schon jetzt erfolgen.
Eine telefonische Beantragung ist
nicht möglich.

Die Ausgabe derBriefwahlunterlagen
dir ekt an die Antragsteller erfolgt im
Saal des Rathauses derStadtverwal-
tung vom 14. September bis 25.
September.
Dort kann mit der Beantragung der
Unterlagen auch sofort die Briefwahl vor
Ort durchgeführt werden. Der Antrag auf
Briefwahlunterlagen kann auch an die
Verwaltungsgemeinschaft Bernburg,
Schloßgartenstraße 16, in Bernburg
geschickt oder dort abgegeben werden.
Der Wähler bekommt die Unterlagen
dann umgehend nach Hause oder an die
angegebene Adresse geschickt.
Das Briefwahllokal hat folgende Öff-
nungszeiten:

Montag 09:00 Uhr bis
12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr,

Dienstag 09:00 Uhr bis
12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr,

Mittwoch
09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr
bis 16:00 Uhr,

Donnerstag
09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr
bis 16:00 Uhr,

Freitag
09:00 Uhr bis 12:00 Uhr.
Zusätzlich ist es am Freitag, 25. Sep-
tember bis 18:00 Uhr geöffnet. Wer auf
Grund plötzlicher Erkrankung nicht an
der Wahl teilnehmen kann, der kann bis
zum Wahltag (27. September) 15:00 Uhr
noch nachträglich Briefwahlunterlagen

beantragen.

Jeder Bürger, der seine Unterlagen per-
sönlich abholen möchte, sollte sich auch
auf kurze Wartezeiten einrichten. Wer
Unterlagen für eine andere Person in
Empfang nehmen möchte, muss eine
schriftliche Vollmacht vorweisen oder
schon auf dem Antrag der Person (z. B.
Vollmacht auf der Rückseite der
Wahlbenachrichtigung) benannt worden
sein.
Die Herausgabe durch die Verwaltung
darf nur erfolgen, wenn eine Vollmacht
vorliegt oder die Benennung auf dem
Antrag erfolgte. Ansonsten werden die
Unterlagen an den Antragsteller ver-
schickt. Jeder Wahlberechtigte darf für
maximal vier Personen die Wahlunter-
lagen in Empfang nehmen.

Die Wahlbriefe müssen innerhalb
Deutschlands nicht frankiert werden.
Das Porto bezahlt der Empfänger
(Kreiswahlleiter).

Am Wahlsonntag sind die Wahllokale
von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet.
Zur Ausübung seines Wahlrechtes muss
der Wähler sein Wahllokal aufsuchen
(auf der Wahlbenachrichtigung bekannt
gegeben). Er sollte seine Wahlbenach-
richtigung mitbringen. Hat er diese
nicht, muss er sich durch Personal-
ausweis oder Pass ausweisen. Die
Wahlvorstände sind verpflichtet das
Wahlrecht der Person zu prüfen.
Durch das bekanntermaßen größere
Interesse bei Bundestagswahlen können
in den Wahllokalen kurze Wartezeiten
auftreten. Bitte haben Sie dafür
Verständnis.

Für Rückfragen zur Wahl steht Ihnen das
Wahlbüro unter den Telefonnummern
659 111 und 659 110 zur Verfügung.

H o h l
Hauptamtsleiter

Das nächste Das nächste Amtsblatt erscheint am Donnerstag, 1. OktoberAmtsblatt erscheint am Donnerstag, 1. Oktober20092009

Redaktionsschluss: 22. September
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Amtlicher Teil Bekanntmachung

Amt  für Landwirtschaft, Flurneuordnung
und Forsten Anhalt
Ferdinand-von-Schill-Straße 24
06844 Dessau-Roßlau

Unternehmensflurbereinigung nach § 87 FlurbGOrtsumgehung
Bernburg B 6 n
Salzlandkreis

Verfahrens-Nr.: 611-17BB2046

Öffentliche Bekanntmachung

Vorläufige Anordnung

Gemäß § 88 Nr. 3 i. V. m. § 36 Abs. 1
Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) i. d. F.
vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546 ff.),
zuletzt geändert durch Artikel 17 des
Gesetzes vom 
19. Dezember 2008 (BGBL. I S. 2794),
ergeht folgende vorläufige Anordnung.

I. Besitzentzug
Der Besitz und die Nutzung der in der
Anlage aufgeführten Flurstücke wird mit
Wirkung vom 15.09.2009zugunsten der
Bundesrepublik Deutschland - Bundes-
straßenverwaltung -, vertreten durch den
Landesbetrieb Bau, Niederlassung West,
Harmoniestraße 1, 38820 Halberstadt
entzogen.

Das Ende dieses Besitz- und
Nutzungsentzuges wird in einem
gesonderten Bescheid mitgeteilt. Die
von dieser vorläufigen Anordnung
betroffenen Grundstücksflächen und
deren genaue Lage sind in der Örtlich-
keit erkennbar, da die benötigten Flächen
abgesteckt sind. Auf Wunsch wird die
Lage nochmals angezeigt.

Entsprechend der Anlage  werden in der 

Gemarkung Bernburg, Flur 54, 58, 59,
74, 79, 80 jeweils teilweise

Flächen dauerhaft oder vorläufig entzo-
gen bzw. dauerhaft beschränkt. 

II. Festsetzung derEntschädigung für
wesentliche Grundstücksbestandteile,
der Aufwuchs- und Nutzungsent-

schädigungen und derEntschädigung
für Zahlungsansprüche
Die Entschädigung für den Entzug des
Besitzes und der Nutzung wird in einem
gesonderten Bescheid festgelegt.

III. Sofor tige Vollziehung
Die sofortige Vollziehung dieser vorläu-
figen Anordnung wird angeordnet.

IV. Auflagen für den Unternehmens-
träger:
1. Während der Bauzeit sind sämtliche
erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen
zu treffen.

2. Die Anbindung der dem bisherigen
Nutzer verbleibenden Flächen ist sicher-
zustellen. Ggf. sind neue (auch vorüber-
gehende) Zu- und Abfahrten zu schaffen.

3. Die dem bisherigen Nutzer verblei-
benden Teilflächen sind, soweit dies
erforderlich ist, neu einzuzäunen.

4. Die nur vorübergehend genutzten
Flächen sind vor der Rückgabe zu rekul-
tivieren bzw. wiederherzustellen.

5. Eine ordnungsgemäße Be- und
Entwässerung ist sicherzustellen.

6. Überflüssige Behinderungen und
Beeinträchtigungen der Bewirtschaftung
der verbleibenden Teilflächen sind zu
unterlassen.

Begründung:
Zu I.
Das Landesverwaltungsamt hat mit
Beschluss vom 29.09.2006 die Unter-

nehmensflurbereinigung Ortsumgehung
Bernburg, B 6 n (Verf.-Nr.: 611-
17BB2046) angeordnet. Mit der Ände-
rungsanordnung Nr. 1 vom 17.03.2009
wurde das Verfahrensgebiet geringfügig
erweitert.

Die angeordnete Flurbereinigung dient
dazu, den durch den planfestgestellten
Neubau der B 6 n eintretenden Land-
verlust auf einen größeren Kreis von
Eigentümern zu verteilen. Des Weiteren
sollen gravierende Nachteile, die durch
den Bau der Bundesstraße für die
Landeskultur entstehen würden, vermie-
den werden.

Der Landesbetrieb Bau hat im Auftrag
der zuständigen Straßenbauverwaltung
mit Schreiben vom 30.06.2009, den
Erlass einer vorläufigen Anordnung
beantragt. Von diesem Antrag sind auch
die in der Anlage genannten Flächen
betroffen. Die Besitzeinweisung soll
danach zum 15.09.2009 erfolgen.

Dem Antrag ist gemäß § 88 Abs. 3 i. V.
m. § 36 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)
stattzugeben. Es ist aus dringenden
Gründen erforderlich, eine Regelung
über die Nutzungs- und Besitzverhält-
nisse zu treffen. Dringende Gründe lie-
gen vor, wenn die angeordnete Maß-
nahme nicht bis zur Ausführung durch
den Flurbereinigungsplan aufgeschoben
werden kann.

Der Landesbetrieb Bau beabsichtigt,
zum 15.09.2009 mit den Bauarbeiten für
die B 6 n auf den in der Anlage genann-
ten Flurstücke zu beginnen.
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Angesichts der dringenden Erforder-
lichkeit dieser Bundesstraße ist eine
Verzögerung nicht zu vertreten. Mit dem
Beginn der Bauarbeiten kann nicht bis
zur Regelung durch den Flurbereini-
gungsplan gewartet werden. Dieser Plan
wird erst in einigen Jahren erstellt. Mit
dem Bau der B 6 n muss aber unverzüg-
lich begonnen werden, um die bereits
eingetretenen Überlastungen der Orts-
lagen zu beseitigen. Dem stehen die
Interessen des bisherigen Besitzers bzw.
Nutzers nicht entgegen. Der Nutzer der
Flächen wird für den vorhandenen
Aufwuchs entschädigt.

Zu II.
Die Festsetzung der Entschädigungen
bleibt einem gesonderten Bescheid vor-
behalten.

Dies gilt  auch für Nachteile, die die
Nutzer im Rahmen der Flächenbeihilfe
erleiden. Ich weise darauf hin, dass
Nutzungsentschädigung für Pachtfläch-
en nur im Rahmen eines gültigen Pacht-
bzw. Tauschvertrages gezahlt wird.

Zu III.
Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwal-
tungsgerichtsordnung ist die sofortige
Vollziehung dieser vorläufigen Anord-
nung anzuordnen. Ein Widerspruch
gegen diese vorläufige Anordnung hat
somit keine aufschiebende Wirkung.

Am Ausbau der B 6 n besteht ein beson-
deres öffentliches Interesse. Die B 6 n ist
in den Bedarfsplan für die Bundesfern-
straßen aufgenommen und in die
Dringlichkeitskategorie „Vordringlicher
Bedarf“ eingestuft worden.

Insbesondere die betroffenen Ortsdurch-
fahrten werden von der Überlastung
befreit. Die Sicherheit und Leichtigkeit
des Verkehrs auf den Bundesstraßen
wird herbeigeführt und gefördert. Die
Überlastung dieser Straßen führt zu
Unfällen, zu Staus mit ihren wirtschaft-
lichen und ökologischen Schäden und zu
einer übermäßigen Belastung der An-
wohner. Es liegt im besonderen öffent-
lichen Interesse diesen Zustand so
schnell als möglich zu beseitigen.

Des Weiteren hat die B 6 n insgesamt
erhebliche positive Auswirkungen auf
die wirtschaftliche Entwicklung der ges-
amten betroffenen Region. Diese erfor-
dert ein leistungsfähiges Straßennetz und
eine Anbindung an die mitteldeutschen
Ballungszentren. Hierzu zählt auch die
Verbindungsfunktion zwischen den
Autobahnen A 395, A 14 und A 9.
Gleichzeitig wird aber auch durch die
Schaffung eines das Stadtgebietes entlas-
tenden neuen Verkehrsweges die Mög-
lichkeit zur Verbesserung der verkehr-
lichen Anbindung sowohl des Stadt-
zentrums, als auch von Wohn- und
Gewerbegebieten  geschaffen.

Diese Ziele können nicht erreicht wer-
den, wenn die Arbeiten, die durch diese
vorläufige Anordnung ermöglicht wer-
den sollen, nicht sofort durchgeführt
werden können. 

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese vorläufige Anordnung kann
innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe Widerspruch erhoben werden. Der
Widerspruch ist schriftlich oder zur
Niederschrift an das Amt für Land-

wirtschaft , Flurneuordnung und Forsten
Anhalt, Ferdinand-von-Schill-Straße 24,
06844 Dessau-Roßlau zu richten.

Gegen die Anordnung der sofortigen
Vollziehung kann beim Oberverwal-
tungsgericht des Landes Sachsen-
Anhalt, Breiter Weg 203 - 206, 39104
Magdeburg Antrag auf Wiederherstel-
lung der aufschiebenden Wirkung
gestellt werden.

Dessau-Roßlau, 7. August 2009

Im Auftrag
B r o c k m a n n

Die Vorläufige Anordnung und das dazu
gehörende Verzeichnis der zu entziehen-
den Flächen (Anlage) liegen in der 
Verwaltungsgemeinschaft Bernburg,
Schlossgartenstr. 16, 06406 Bernburg
(Saale), Rathaus II, Zi. 101;
Verwaltungsgemeinschaft Saale-Wipper,
Platz der Freundschaft 1, 39439 Güsten;
Verwaltungsgemeinschaft Nienburg/S.,
Marktplatz 1, 06426 Nienburg(Saale)
sowie im Amt für Landwirtschaft und
Flurneuordnung Anhalt, 06844 Dessau,
Kavalierstr. 31 (zu erreichen über
Eingang Hobuschgasse
zwei Wochen lang nach seiner
Bekanntmachung zur Einsichtnahme für
die Beteiligten während der
Dienststunden aus.

Im Auftrag
F r i e d r i c h

Unternehmensflurbereinigung nach § 87 FlurbGOrtsumgehung Bernburg
Verfahrens-Nr.: BB 2046

Öffentliche Bekanntmachung
Vorläufige Anordnung vom 07.08.2009
Anlage

Flurstücksfläche dauerhaft vorübergehend dauerhaft
Gemarkung Flur Flurstück in qm entzogen (qm) entzogen (qm) beschränkt (mq)

Bernburg 54 1/1 272 272
Bernburg 54 1/2 343 343
Bernburg 54 2/1 93 93
Bernburg 54 2/2 512 512
Bernburg 54 3/1 84 84
Bernburg 54 3/2 552 552
Bernburg 54 4/1 83 83
Bernburg 54 4/2 554 554
Bernburg 54 5/1 90 90
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Flurstücksfläche dauerhaft vorübergehend dauerhaft
Gemarkung Flur Flurstück in qm entzogen (qm) entzogen (qm) beschränkt (qm)

Bernburg 54 5/2 548 548
Bernburg 54 6/1 104 104
Bernburg 54 6/2 547 547
Bernburg 54 7/1 120 120
Bernburg 54 7/2 534 534
Bernburg 54 8/1 14 14
Bernburg 54 8/2 121 121
Bernburg 54 8/3 519 519
Bernburg 54 9/1 37 37
Bernburg 54 9/2 113 113
Bernburg 54 9/3 511 76
Bernburg 54 10/1 55 55
Bernburg 54 10/2 111 111
Bernburg 54 10/3 507 57
Bernburg 54 11/1 251 251
Bernburg 54 11/2 314 314
Bernburg 54 11/3 1440 102
Bernburg 54 12/1 865 865
Bernburg 54 12/2 585 585
Bernburg 54 12/3 1942 61
Bernburg 54 13/1 430 400 30
Bernburg 54 13/2 208 208
Bernburg 54 13/3 43 43
Bernburg 54 14/4 452 387 65
Bernburg 54 14/5 192 192
Bernburg 54 14/6 46 46
Bernburg 54 14/7 454 366 88
Bernburg 54 14/8 173 173
Bernburg 54 14/9 55 55
Bernburg 54 16/1 457 320 131
Bernburg 54 16/2 164 164
Bernburg 54 16/3 70 70
Bernburg 54 17/1 442 235 131
Bernburg 54 17/2 151 151
Bernburg 54 17/3 88 88
Bernburg 54 18/1 417 162 125
Bernburg 54 18/2 138 138
Bernburg 54 18/3 108 108
Bernburg 54 19/1 819 172 228
Bernburg 54 19/2 280 280
Bernburg 54 19/3 315 315
Bernburg 54 20/1 366 8 84
Bernburg 54 20/2 128 128
Bernburg 54 20/3 199 199
Bernburg 54 21/1 659 29
Bernburg 54 21/2 247 49
Bernburg 54 21/3 488 488
Bernburg 54 22/3 267 267
Bernburg 54 23/3 314 314
Bernburg 54 24/3 1053 1053
Bernburg 54 25/3 397 192 79
Bernburg 54 26/4 29229 9465 1625
Bernburg 54 27/1 81 81
Bernburg 54 28 673 673
Bernburg 54 29 676 676
Bernburg 54 30 678 678
Bernburg 54 31 701 701
Bernburg 54 32 699 699
Bernburg 54 33 692 692
Bernburg 54 34 337 337
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Flurstücksfläche dauerhaft vorübergehend dauerhaft
Gemarkung Flur Flurstück in qm entzogen (qm) entzogen (qm) beschränkt (qm)

Bernburg 54 35 971 971
Bernburg 54 36 660 660
Bernburg 54 37 659 659
Bernburg 54 38 654 654
Bernburg 54 39 668 254 43
Bernburg 54 40 667 37 52
Bernburg 54 41 667 26 48
Bernburg 54 42 688 28 39
Bernburg 54 45 730 253
Bernburg 54 49 739 739
Bernburg 54 50 724 724
Bernburg 54 51 782 782
Bernburg 54 52 837 837
Bernburg 54 53 895 895
Bernburg 54 54 928 928
Bernburg 54 55 957 957
Bernburg 54 56 955 955
Bernburg 54 57 950 950
Bernburg 54 58 1808 1808
Bernburg 54 59 850 850
Bernburg 54 61/1 2796 2796
Bernburg 54 62 1086 1086
Bernburg 54 63 950 950
Bernburg 54 64 818 818
Bernburg 54 65 716 716
Bernburg 54 66 716 716
Bernburg 54 89/1 704 704
Bernburg 54 89/3 4644 1031 659
Bernburg 54 89/4 291 8 74
Bernburg 54 90/1 95 95
Bernburg 54 90/2 1807 1613
Bernburg 54 91 8323 56
Bernburg 54 92 2899 421

Bernburg 58 1/5 300 300
Bernburg 58 1/6 14297 7994 1000
Bernburg 58 3/1 102 102
Bernburg 58 3/2 38 38
Bernburg 58 3/3 1560 1376
Bernburg 58 1000 2446 4 130

Bernburg 59 1/5 2193 2193
Bernburg 59 1/8 2156 1123
Bernburg 59 1/9 12896 173
Bernburg 59 1004 14341 1004 93

Bernburg 74 52/4 18332 837 377
Bernburg 74 1012 38364 9131 4436

Bernburg 79 1/1 41 41
Bernburg 79 1/2 664 514 150
Bernburg 79 6 652 121 75
Bernburg 79 7 652 125 77
Bernburg 79 8 652 131 79
Bernburg 79 9 638 144 81
Bernburg 79 10 638 128 72
Bernburg 79 11 638 151 80
Bernburg 79 12 638 142 74
Bernburg 79 13 638 161 83
Bernburg 79 14 638 148 77
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Flurstücksfläche dauerhaft vorübergehend dauerhaft
Gemarkung Flur Flurstück in qm entzogen (qm) entzogen (qm) beschränkt (qm)

Bernburg 79 15 652 157 84
Bernburg 79 16 667 155 82
Bernburg 79 17 667 189 94
Bernburg 79 18 695 158 74
Bernburg 79 19 695 203 87
Bernburg 79 20 709 210 89
Bernburg 79 21 723 227 88
Bernburg 79 22 752 246 86
Bernburg 79 23 766 272 97
Bernburg 79 24 794 286 94
Bernburg 79 25 809 314 99
Bernburg 79 26 780 329 101
Bernburg 79 27 723 320 103
Bernburg 79 28 723 322 98
Bernburg 79 29/1 847 847
Bernburg 79 29/2 599 599
Bernburg 79 30 723 723
Bernburg 79 31 738 738
Bernburg 79 32 738 738
Bernburg 79 33 738 738
Bernburg 79 34 738 738
Bernburg 79 35 738 738
Bernburg 79 36 738 738
Bernburg 79 37 738 738
Bernburg 79 38/1 20 20
Bernburg 79 38/2 734 734
Bernburg 79 39/2 233 36
Bernburg 79 39/3 1439 1439
Bernburg 79 40/2 151 43
Bernburg 79 40/3 1029 1029
Bernburg 79 41 1546 106
Bernburg 79 82 879 8
Bernburg 79 83 1149 7 70
Bernburg 79 84 1305 167 97
Bernburg 79 85/1 129 129
Bernburg 79 85/2 2481 1206 21
Bernburg 79 86/1 71 71
Bernburg 79 86/2 210 210
Bernburg 79 86/3 1620 16
Bernburg 79 132 62 19 43

Bernburg 80 16 8786 425
Bernburg 80 19 1773 196
Bernburg 80 21/1 809 255 100
Bernburg 80 21/3 41355 22232 2531
Bernburg 80 26 867 36
Bernburg 80 27 2723 96
Bernburg 80 104/1 25998 561

Weitere Informationen über öffentliche
Ausschreibungen zu Bauvorhaben 

finden Sie auch:
- Rathaus I, Schlossgartenstraße 16, 

im Schaukasten oderim Flur des Rathauses,
- Rathaus II, Schlossstraße 11, 

im Eingangsbereich und im Flur des Rathauses.

AusschreibungsanzeigerSachsen-Anhalt:

Tel. 0345 6932554
E-Mail: verlag@dvz-halle.de

Internet: dvz-verlag.de
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Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung
und Forsten Anhalt,
Ferdinand-von-Schill-Straße 24
06844 Dessau-Roßlau

Unternehmensflurbereinigung nach § 87 FlurbG
OU Güsten/Ilberstedt, B 6 n

Salzlandkreis
Verfahrens-Nr.: 611-17BB2016

Öffentliche Bekanntmachung
Vorläufige Anordnung

Gemäß § 88 Nr. 3 i. V. m. § 36 Abs. 1
Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) i. d. F.
vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546 ff.),
zuletzt geändert durch Artikel 17 des
Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I S.
2794), ergeht folgende vorläufige
Anordnung:

I. Besitzentzug
Der Besitz und die Nutzung der in der
Anlage 1 aufgeführten Flurstücke wird
mit Wirkung vom 01.10.2009zugunsten
der Bundesrepublik Deutschland -
Bundesstraßenverwaltung - vertreten
durch den Landesbetrieb Bau, Nieder-
lassung West, Harmoniestraße 1, 38820
Halberstadt entzogen.

Das Ende dieses Besitz- und Nut-
zungsentzuges wird in einem gesonder-
ten Bescheid mitgeteilt. Die von dieser
vorläufigen Anordnung betroffenen
Grundstücksflächen und deren genaue
Lage sind in der Örtlichkeit erkennbar,
da die benötigten Flächen abgesteckt
sind. Auf Wunsch wird die Lage noch-
mals angezeigt.

Entsprechend der Anlage 1 werden in der 
Gemarkung Güsten, Flur 2, 3, 4 und 5
teilweise Flächen dauerhaft entzogen. 

II. Festsetzung derEntschädigung für
wesentliche Grundstücksbestandteile,
der Aufwuchs- und Nutzungsentschä-
digungen und der Entschädigung für
Zahlungsansprüche
Die Entschädigung für den Entzug des
Besitzes und der Nutzung wird in einem
gesonderten Bescheid festgelegt.

III. Sofor tige Vollziehung
Die sofortige Vollziehung dieser vorläu-
figen Anordnung wird angeordnet.

IV. Auflagen für
den Unternehmensträger
1. Während der Bauzeit sind sämtliche
erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen
zu treffen.
2. Die Anbindung der dem bisherigen
Nutzer verbleibenden Flächen ist sicher-
zustellen.
Ggf. sind neue (auch vorübergehende)
Zu- und Abfahrten zu schaffen.
3. Die dem bisherigen Nutzer verblei-
benden Teilflächen sind, soweit dies
erforderlich ist, neu einzuzäunen.
4. Die nur vorübergehend genutzten
Flächen sind vor der Rückgabe zu rekul-
tivieren bzw. wiederherzustellen.
5. Eine ordnungsgemäße Be- und Ent-
wässerung ist sicherzustellen.

6. Überflüssige Behinderungen und
Beeinträchtigungen der Bewirtschaftung
der verbleibenden Teilflächen sind zu
unterlassen.

Begründung:
Zu I.
Das Landesverwaltungsamt hat mit
Beschluss vom 10.11.2006 die
U n t e r n e h m e n s f l u r b e r e i n i g u n g
Güsten/Ilberstedt, B 6 n (Verf.-Nr.: 611-
17BB2016) angeordnet.
Die angeordnete Flurbereinigung dient
dazu, den durch den planfestgestellten
Neubau der B 6 n eintretenden Landver-
lust auf einen größeren Kreis von
Eigentümern zu verteilen. Des Weiteren
sollen gravierende Nachteile, die durch
den Bau der Bundesstraße für die
Landeskultur entstehen würden, vermie-
den werden.

Der Landesbetrieb Bau hat im Auftrag
der zuständigen Straßenbauverwaltung
mit Schreiben vom 07.07.2009, den
Erlass einer vorläufigen Anordnung

beantragt. Von diesem Antrag sind auch
die in der Anlage 1 genannten Flächen
betroffen. Die Besitzeinweisung soll
danach zum 01.10.2009 erfolgen.

Dem Antrag ist gemäß § 88 Abs. 3 i. V. m.
§ 36 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)
stattzugeben. Es ist aus dringenden
Gründen erforderlich, eine Regelung
über die Nutzungs- und Besitzverhält-
nisse zu treffen. Dringende Gründe lie-
gen vor, wenn die angeordnete
Maßnahme nicht bis zur Ausführung
durch den Flurbereinigungsplan aufge-
schoben werden kann.

Der Landesbetrieb Bau beabsichtigt,
zum 01.10.2009 mit Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen im Planungsabschnitt
(PA) 13.2 zu beginnen. Bei den Maß-
nahmen handelt es sich um Pflanzungen,
die auf trassenfernen Flächen durchge-
führt werden sollen. Angesichts der drin-
genden Erforderlichkeit dieser Bundes-
straße ist eine Verzögerung nicht zu ver-
treten. Mit dem Beginn der Pflanz-
arbeiten kann nicht bis zur Regelung
durch den Flurbereinigungsplan  gewar-
tet werden. Dieser Plan wird erst in eini-
gen Jahren erstellt. Dem stehen die
Interessen des bisherigen Besitzers bzw.
Nutzers nicht entgegen. Der Nutzer der
Flächen wird für den vorhandenen
Aufwuchs entschädigt.

Zu II.
Die Festsetzung der Entschädigungen
bleibt einem gesonderten Bescheid vor-
behalten. 

Dies gilt auch für Nachteile, die die
Nutzer im Rahmen der Flächenbeihilfe
erleiden. Ich weise darauf hin, dass
Nutzungsentschädigung für Pachtflä-
chen nur im Rahmen eines gültigen
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Pacht- bzw. Tauschvertrages gezahlt
werden.

Zu III.
Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwal-
tungsgerichtsordnung ist die sofortige
Vollziehung dieser vorläufigen Anord-
nung anzuordnen. Ein Widerspruch
gegen diese vorläufige Anordnung hat
somit keine aufschiebende Wirkung.

Am Ausbau der B 6 n besteht ein beson-
deres öffentliches Interesse. Die B 6 n ist
in den Bedarfsplan für die Bundesfern-
straßen aufgenommen und in die
Dringlichkeitskategorie „Vordringlicher
Bedarf“ eingestuft worden.

Insbesondere die betroffenen Ortsdurch-
fahrten werden von der Überlastung
befreit. Die Sicherheit und Leichtigkeit
des Verkehrs auf den o. g. Bundesstraßen
wird herbeigeführt und gefördert. Die
Überlastung dieser Straßen führt zu
Unfällen, zu Staus mit ihren wirtschaft-
lichen und ökologischen Schäden und zu
einer übermäßigen Belastung der
Anwohner. Es liegt im besonderen
öffentlichen Interesse diesen Zustand so
schnell als möglich zu beseitigen.
Des Weiteren hat die B 6 n insgesamt
erhebliche positive Auswirkungen auf
die wirtschaftliche Entwicklung der ges-

amten betroffenen Region. Diese erfor-
dert ein leistungsfähiges Straßennetz und
eine Anbindung an die mitteldeutschen
Ballungszentren. Hierzu zählt auch die
Verbindungsfunktion zwischen den
Autobahnen A 395, A 14 und A 9. 

Diese Ziele können nicht erreicht wer-
den, wenn die Arbeiten, die durch diese
vorläufige Anordnung ermöglicht wer-
den sollen, nicht sofort durchgeführt
werden können. 

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese vorläufige Anordnung kann
innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe Widerspruch erhoben werden. Der
Widerspruch ist schriftlich oder zur
Niederschrift an das Amt für Land-
wirtschaft , Flurneuordnung und Forsten
Anhalt, Ferdinand-von-Schill-Straße 24,
06844 Dessau-Rosslau zu richten.

Gegen die Anordnung der sofortigen
Vollziehung kann beim Oberverwal-
tungsgericht des Landes Sachsen-
Anhalt, Breiter Weg 203 - 206, 39104
Magdeburg Antrag auf Wiederher-
stellung der aufschiebenden Wirkung
gestellt werden.

Dessau-Roßlau, 11. August 2009

Im Auftrag
B r o c k m a n n

Die Vorläufige Anordnung und das dazu
gehörende Verzeichnis der zu entziehen-
den Flächen (Anlage 1) liegen in der 
Verwaltungsgemeinschaft Staßfurt,
Steinstraße 19, Haus 1, 39418 Staßfurt;
Verwaltungsgemeinschaft Bernburg,
Schlossgartenstr. 16, 06406 Bernburg
(Saale), Rath. II, Zi. 101;
Verwaltungsgemeinschaft Saale-Wipper,
Platz der Freundschaft 1, 39439 Güsten;
Verwaltungsgemeinschaft Nienburg/S.,
Marktplatz 1, 06426 Nienburg/S.;
Verwaltungsgemeinschaft Stadt Heck-
lingen, Herrmann-Danz-Straße 46,
39444 Hecklingen 
sowie im Amt für Landwirtschaft und
Flurneuordnung Anhalt, 06844 Dessau,
Kavalierstr. 31 (zu erreichen über
Eingang Hobuschgasse) zwei Wochen
lang nach seiner Bekanntmachung zur
Einsichtnahme für die Beteiligten wäh-
rend der Dienststunden aus.

Im Auftrag
F r i e d r i c h

Unternehmensflurbereinigung nach § 87 FlurbGOU Güsten/Ilberstedt, B 6 n
Verfahren-Nr.: 611-17 BB2016

Öffentliche Bekanntmachung
Vorläufige Anordnung vom 11.08.2009
Anlage 1

Flurstücksfläche dauerhaft vorübergehend dauerhaft
Gemarkung Flur Flurstück in qm entzogen (qm) entzogen (qm) beschränkt (qm)

Güsten 2 13 50054 5755
Güsten 2 15 49959 5490
Güsten 2 17 13388 3125
Güsten 2 44/4 11898 625
Güsten 2 45/2 9325 500
Güsten 2 46 11191 505
Güsten 2 121 2860 1650
Güsten 2 122 2530 505
Güsten 2 123 2440 505
Güsten 2 124 3740 835
Güsten 2 125 3740 1035
Güsten 2 126 3740 1490
Güsten 2 127 2490 2175
Güsten 2 128 3750 960
Güsten 2 129 5000 915
Güsten 2 130 15050 2180
Güsten 2 131 49980 3115
Güsten 2 132/1 10079 540
Güsten 2 132/2 10123 565
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Flurstücksfläche dauerhaft vorübergehend dauerhaft
Gemarkung Flur Flurstück in qm entzogen (qm) entzogen (qm) beschränkt (qm)

Güsten 2 132/3 15193 840
Güsten 2 132/4 14590 840
Güsten 2 133 49960 2695
Güsten 2 134 49945 2665
Güsten 2 135 49925 2635
Güsten 2 136 49940 2595
Güsten 2 1002 19273 1455
Güsten 2 1003 7648 260

Güsten 3 39 50125 2535
Güsten 3 43 200 200
Güsten 3 44 50245 3980
Güsten 3 46 9821 4030
Güsten 3 49 9830 670
Güsten 3 50 9837 1580

Güsten 4 26 50141 6430
Güsten 4 27 38300 3900
Güsten 4 28 794 85
Güsten 4 29 32354 2930
Güsten 4 30 13055 1115
Güsten 4 31 12950 1090
Güsten 4 32 12972 1050
Güsten 4 33 12942 1030
Güsten 4 34 12910 1020
Güsten 4 36 12985 975
Güsten 4 42 25524 7435
Güsten 4 43 10005 1555
Güsten 4 44 10010 1250
Güsten 4 45 10025 1135
Güsten 4 46 9970 1030
Güsten 4 47 10000 1080
Güsten 4 48 6702 670
Güsten 4 49 6702 730
Güsten 4 50 6702 700
Güsten 4 51 6703 710
Güsten 4 52 5106 515
Güsten 4 53 5106 545
Güsten 4 54 2553 260
Güsten 4 55 2553 270
Güsten 4 56 5058 525
Güsten 4 57 2809 330
Güsten 4 58 2809 285
Güsten 4 59 5603 570
Güsten 4 60 10058 1040
Güsten 4 61 6099 1780

Güsten 5 434 17463 565

Bekanntgabe derBeschlüsse des Stadtrates 
der Stadt Bernburg (Saale) vom 2. Juli 2009

ÖFFENTLICHER TEIL:

1. Wahl des Vorsitzenden des
Stadtrates und Berufung seiner
Stellvertr eter, Beschl.-Nr. 1/09
Zusammenfassung des Wahlergebnisses
für die Wahl der Vorsitzenden des

Stadtrates:
1. Wahlgang:
• abgegebene Stimmen: 35
• ungültige Stimmen: 1
• gültige Stimmen: 34
Es entfielen auf die Bewerberinnen fol-
gende Stimmen:

1. Süßmuth, Marlies: 24
2. Gerbeth, Elke: 6
3. Brandt, Karin: 4

Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
hat in seiner Sitzung am 2. Juli 2009
Frau Marlies Süßmuth mit 24 Stimmen
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zur Vorsitzenden des Stadtrates der Stadt
Bernburg (Saale) gewählt.
Frau Süßmuth nahm die Wahl zur
Vorsitzenden des Stadtrates an. 

Berufung des ersten und zweiten
Stellvertr eter der Vors. des Stadtrates:

Benennung der Stellvertreter:
Die SPD-Fraktion verzichtete auf einen
Losentscheid zugunsten der FDP-
Fraktion.
1. Zugriff: 
Fraktion Die Linke: Gerbeth, Elke
2. Zugriff: 
FDP-Fraktion: Heweker, Andrea

Beschluss: Der Stadtrat der Stadt
Bernburg (Saale) beruft Frau Elke
Gerbeth zur 1. Stellvertretenden Vor-
sitzenden und Frau Andrea Heweker zur
2. Stellvertretenden Vorsitzenden des
Stadtrates der Stadt Bernburg (Saale).
Abstimmung:34 Ja-Stimmen

2. Entscheidung über die Gültigkeit
der Wahl zum Stadtrat der Stadt
Bernburg (Saale), Beschl.-Nr. 2/09
Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
beschließt:
1. Einwendungen gegen die Wahl liegen
nicht vor.
2. Die Wahl ist gültig.
3. Das als Anlage beigefügte amtliche
Ergebnis, das durch den Wahlausschuss
festgestellt wurde, wird bestätigt.
Abstimmung:34 Ja-Stimmen

3. Entscheidung über die Gültigkeit
der Wahl zum Ortschaftsrat der
Ortschaft Aderstedt, Beschl.-Nr. 6/09
Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
beschließt:
1. Einwendungen gegen die Wahl liegen
nicht vor.
2. Die Wahl ist gültig.
3. Das als Anlage beigefügte amtliche
Endergebnis, das durch den
Wahlausschuss festgestellt wurde, wird
bestätigt.
Abstimmung:34 Ja-Stimmen

4. Zusammensetzung derAusschüsse
und Berufung der Ausschussmit-
glieder und Sachkundigen Einwohner
und Entsendung weiterer Mitglieder
in den Gemeinschaftsausschuss,
Beschl.-Nr. 4/09
1. Der Stadtrat der Stadt Bernburg
(Saale) beschließt die nachfolgend
genannte Zusammensetzung der
Ausschüsse des Stadtrates der Stadt
Bernburg (Saale) und beruft die genann-

ten Ratsmitglieder und sachkundigen
Einwohner in die Ausschüsse.
2. Der Stadtrat der Stadt Bernburg
(Saale) entsendet die genannten
Ratsmitglieder und deren Stellvertreter
in den Gemeinschaftsausschuss.
Abstimmung:34 Ja-Stimmen

5. Grundsatzbeschluss zurÄnderung
der Aufsichtsratsbesetzung bei Gesell-
schaften mit städtischer Beteiligung,
Beschl.-Nr. 12/09
Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
beschließt:
1. Folgender Aufsichtsratsbesetzung bei
der BWG und BFG wird grundsätzlich
zugestimmt:
- Oberbürgermeister (stimmberechtigt),
- 8 nach §§ 119 Abs. 1 i.V.m. 46 Abs. 1
GO LSA durch die im Stadtrat vertrete-
nen Fraktionen zu bestimmende
Mitglieder (stimmberechtigt),
- ein durch den Oberbürgermeister zu
bestimmenden Beschäftigten oder
Beamten der Stadtverwaltung mit bera-
tender Stimme.
2. Der Oberbürgermeister soll auch bei
der Bernburger Wohnstätten GmbH den
Aufsichtsratsvorsitz durch Festlegung
im Gesellschaftervertrag erhalten. Die
Wahl des Aufsichtsratsvorsitzenden ent-
fällt. Der Aufsichtsrat wählt den
Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzen-
den aus seiner Mitte.
3. Der Oberbürgermeister wird beauf-
tragt, alle erforderlichen Maßnahmen zur
Realisierung der vorgenannten Verän-
derungen zu veranlassen.
Abstimmung:29 Ja-Stimmen, 5 Enth.

6. Benennung von Vertr etern der
Stadt in Organe der Zweckverbände
und Unternehmen, an denen die Stadt
beteiligt ist (Vertr etung der Stadt in
wir tschaftlichen Unternehmen),
Beschl.-Nr. 5/09
Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
beschließt die nachfolgende Zusammen-
setzung der Aufsichtsräte und bestellt die
o. g. weiteren Vertreter der Stadt Bern-
burg (Saale) in das entsprechende Organ
der Unternehmen und Einrichtungen des
privaten Rechts, an denen die Stadt
Bernburg (Saale) beteiligt ist.
Abstimmung:34 Ja-Stimmen

Beschluss (Vors. Aufsichtsrat der Stadt-
werke Bernburg GmbH
Gem. § 10 Nr. 1 des Gesellschafter-
vertrages bestimmt der Stadtrat der Stadt
Bernburg (Saale)  Herrn Peter Eckert
zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates der
Stadtwerke Bernburg GmbH.

Abstimmung:28 Ja-St.,  6 Enthaltungen

Wahl Vertreter der Stadt Bernburg
(Saale) in der Verbandsversammlung des
Wasserzweckverbandes „Saale-Fuhne-
Ziehte“
Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
hat Herrn Detlef Mannich mit 30
Stimmen als Vertreter der Stadt Bernburg
(Saale) in die Verbandsversammlung des
Wasserzweckverbandes „Saale-Fuhne-
Ziehte“ gewählt.
Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
hat Frau Karin Brandt mit 28 Stimmen
als Stellvertreter des Vertreters der Stadt
Bernburg (Saale) in die Verbandsver-
sammlung des Wasserzweckverbandes
„Saale-Fuhne-Ziehte“ gewählt.

7. Erteilung von Straßennamen,
Beschl.-Nr. 10/09
Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
beschließt:
1. der Planstraße B und einem
Teilbereich der Planstraße A des B.-
Plangebietes Nr. 6/94 den Straßennamen
„Am Klinikum“ und
2. den beiden Erschließungsstraßen der
Baufelder II und III im Gewerbe- und
Industriegebiet Bernburg (Saale)-West,
an der A 14, den Straßennamen
„W eststraße“zu erteilen. 
Abstimmung:34 Ja-Stimmen

8. Mitteilungen, Beantwortung von
Anfragen, Anr egungen
a) Antrag der CDU-Fraktion - Überprü-
fung auf offizielle oder inoffizielle
Mitarbeit für das ehemalige Ministerium
für Staatssicherheit
Abstimmung über die Aufnahme des
Antrages der CDU-Fraktion:
Der Antrag der CDU-Fraktion wurde mit
29 Ja-Stimmen und 5 Nein-Stimmen in
die Tagesordnung aufgenommen.
Antrag der CDU-Fraktion:
Die Fraktion der CDU stellt einen Antrag
auf Überprüfung der in den Stadtrat
Bernburg (Saale) gewählten Stadträ-
tinnen und Stadträte auf eine offizielle
oder inoffizielle Mitarbeit für das ehe-
malige Ministerium für Staatssicherheit
gem. §§ 20, 21 Stasi-Unterlagen-Gesetz
(StUG). Abstimmung über den Antrag:
29 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen

NICHTÖFFENTLICHER TEIL:

15. Erschließung von Industrie- und
Gewerbegelände in Bernburg (Saale),
an derA 14, Baufeld II, hier: Vergabe
Ausgleichsmaßnahmen AM-A14-13,
Beschl.-Nr. 9/09
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Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
vergibt den Auftrag „Erschließung von
Industrie- und Gewerbegelände an der A
14, Baufeld II; Ausgleichsmaßnahmen“.
Abstimmung:30 Ja-Stimmen, 4 Enth.

16. Musikschule, Vergabe Innenputz-
und Tr ockenbauarbeiten,
Beschl.-Nr. 11/09
Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
beschließt die Vergabe H-13709 -
Innenputz/Trockenbau, IBA-Projekt
Musikschule/MusikRäume, Schloss-
straße 24, 06406 Bernburg (Saale). 
Abstimmung:32 Ja-Stimmen,  2 Enth.

17. Weisung für den Vertr eter der

Stadt in der Verbandsversammlung
des WZV „Saale-Fuhne-Ziethe“ zum
Beschluss überdie 3. und überdie 4.
Änderungssatzung zur Satzung 1/04,
Verbandssatzung des WZV, 
Beschl.-Nr. 20/09
1. Der Vertreter der Stadt Bernburg
(Saale) in der Verbandsversammlung des
Wasserzweckverbands Saale-Fuhne-
Ziethe wird angewiesen, den vorgeschla-
genen Änderungen zur Verbandssatzung
(3. Änderungssatzung) in der Sitzung der
Verbandsversammlung am 22.07.2009
nicht zuzustimmen und zu beantragen,
das Thema „Änderung der Verbands-
satzung“ auf September 2009 zu ver-
schieben.
2. Der Vertreter der Stadt Bernburg

(Saale) in der Verbandsversammlung des
Wasserzweckverbandes Saale-Fuhne-
Ziethe wird angewiesen, der vorgeschla-
genen 4. Änderungssatzung zur Ver-
bandssatzung erneut nicht zuzustimmen .
Abstimmung:33 Ja-St., 1 Befangenheit

18. Personalangelegenheit - Ruhender
Verkehr, Beschl.-Nr. 13/09
Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
beschließt die Ausschreibung und
Besetzung der im Stellenplan 2009 vor-
gehaltenen Stelle im Ordnungsamt -
Bereich ruhender Verkehr -
Entgeltgruppe 3 mit 20 Wochenstunden,
zum nächstmöglichen Zeitpunkt. 
Abstimmung:30 Ja-Stimmen, 1 Enth.

Alle öffentlichen Beschlussvorlagen mit den zugehörigen Anlagen liegen im Stadtratsbüro der Stadt Bernburg (Saale),
Schloßgartenstraße 16, 06406 Bernburg (Saale), zur Einsicht aus.

Amtlicher Teil Bekanntmachung

Grundstücksangebot derGemeinde Gröna

Die Gemeinde Gröna bietet noch 1 erschlossenes Baugrundstück zur individuellen Wohnbebauung auf dem Grundstück 
Saalweg 2 (ehem. Petershof) zum Verkauf an:

Grundstücksgröße: 1.000 qm

Kaufpreis: 35,00 EUR/qm
zuzüglich Vermessungs- und Hausan-
schlusskosten

Interessenten wenden sich bitte an die
Verwaltungsgemeinschaft Bernburg,

Amt 80/Liegenschaften, Schloss-
gartenstr. 16, 06406 Bernburg (Saale).

Ansprechpartner:
Frau Krause, Tel. 03471 659 323,
E-Mail: elke.krause.stadt@bernburg.de 

Frau Wieczorek, Tel. 03471 659 326,

E-Mail:
hannelore.wieczorek.stadt@bernburg.de

Die Entscheidung über den Verkauf trifft
der Gemeinderat der Gemeinde Gröna.

B a r t e l
Bürgermeister
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Das Grundstück befindet sich im förm-
lich festgesetzten Sanierungsgebiet
Bernburg/Bergstadt, im Gebiet der
Erhaltungssatzung und im Denkmal-
bereich.

Interessenten wenden sich bitte an die
Stadtverwaltung Bernburg (Saale), Amt

80/Liegenschaften, Schlossgartenstr. 16,
06406 Bernburg (Saale).

Ansprechpartner:
Frau Krause, Tel. 03471 659 323,
E-Mail: elke.krause.stadt @bernburg.de 

Frau Wieczorek, Tel. 03471 659 326,

E- Mail: 
hannelore.wieczorek.stadt@bernburg.de

Die Entscheidung über den Verkauf trifft
der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale).

Schütze
Oberbürgermeister

Grundstücksangebot derStadt Bernburg (Saale)
Die Stadt Bernburg (Saale) bietet aus ihrem Sanierungsvermögen nachfolgendes Grundstück zum Verkauf an:

Lage: Bernburg, Schlossstr. 18 

Grundstücksgröße: 577 qm

Kaufpreis: 50.000,00 EUR

Das Grundstück wurde im Rahmen der Sanierung des denkmalge-
schützten barocken Gebäudes in der Theaterstr. 13 von der Stadt
erworben, um eine Durchfahrtsmöglichkeit zum Hof dieses
Grundstücks herzustellen. Die Durchfahrt ist seit dem 31.12.2008 fer-
tig gestellt. Im Rahmen dieser Baumaßnahme wurden auch zahlreiche
Nebengebäude auf dem Grundstück Schlossstr. 18 entfernt, womit
gleichzeitig die Voraussetzungen für die Errichtung von Stellplätzen
auf dem Hof des Grundstücks Schlossstr. 18 geschaffen wurden.  
Die Nutzung des ehemaligen Wohnhauses erfordert eine umfassende
Sanierung. 
Mögliche Nutzung: Wohnen, Büro, Arztpraxen, evtl. kleines
Ladenlokal im Erdgeschoss, soziale und kulturelle Einrichtungen etc..
Die jährliche Aufwandsentschädigung für das Durchfahrtsrecht
beträgt 500,00 EUR.

Grundstücksangebot derStadt Bernburg (Saale)
Die Stadt Bernburg (Saale) bietet nachfolgendes Grundstück zum Verkauf an:

Grundstück in Bernburg (Saale), Steinstr. 48 
bebaut mit einem Mehrfamilienwohnhaus
2-geschossig, voll unterkellert, nicht ausgebautes Dachgeschoss
grundlegende Sanierung erforderlich
Baujahr: ca. 1886
Grundstücksgröße: 340 qm
Wohn-/ Nutzfläche: 160 qm (ohne DG-Ausbau)

Kaufpr eis: 57.900,00 EUR VHB

Der Kaufpreis entspricht dem ermittelten Verkehrswert zum Stichtag 03.09.2008.
Das Verkehrswertgutachten kann während der Sprechzeiten im Rathaus II, 
Zimmer 110, eingesehen werden.
Interessenten wenden sich bitte an die Stadtverwaltung 
Bernburg (Saale), Amt 80/Liegenschaften, Schlossgartenstr. 16, 
06406 Bernburg (Saale).

Besichtigungstermine können auf Anfrage vereinbart werden.

Ansprechpartner:
Frau Krause, Tel. 03471 659 323, E-Mail: elke.krause.stadt@bernburg.de

Frau Wieczorek, Tel. 03471 659 326, E-mail: hannelore.wieczorek.stadt@bernburg.de



Bernburg (Saale) Amtsblatt 09 / 09- 15 -

Grundstücksangebot derStadt Bernburg (Saale)

Die Stadt Bernburg (Saale) bietet  ein erschlossenes Baugrundstück zur individuellen Wohnbebauung zum Verkauf an:

Lage: Bernburg, Ilberstedter Straße

Grundstücksgröße: 669 qm

Kaufpreis: 37,00 EUR/qm

Interessenten wenden sich bitte an die Stadtverwaltung Bernburg
(Saale), Amt 80/Liegenschaften, Schlossgartenstr. 16, 06406
Bernburg (Saale).

Ansprechpartner:
Frau Krause, Tel. 03471 659 323,
E-Mail: elke.krause.stadt @bernburg.de 
Frau Wieczorek, Tel. 03471 659 326,
E-Mail: 
hannelore.wieczorek.stadt@bernburg.de

Die Entscheidung über den Verkauf trifft der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale).

Die Ausgabe des Hühnerimpfstoffes
erfolgt am Samstag, 05.09.2009,zu fol-
genden Zeiten in:
- Gerlebogk, Bushaltestelle, 07:20 Uhr;

- Cörmigk, Feuerwehr, 07:45 Uhr;

- Preußlitz, Verkaufstelle, 08:00 Uhr;

Tierarztpraxis Dr. Iris Gregorius, 
Thomas-Müntzer-Str. 1 f, Bernburg (S.)

Hühnerimpfung
(Pflichtimpfung gegen atypische Geflügelpest)

- Leau, Spielplatz, 08:20 Uhr;

- Plömnitz, b. Winkelmann, 08:40 Uhr;

- Biendorf, Linde, 09:10 Uhr;

- Wohlsdorf, „Schneider“, 09:20 Uhr;

- Crüchern, Feuerwehr, 09:30 Uhr.

In unserer Praxis wird der Hühnerimpfstoff ab 10:30 Uhr ausgegeben.

Bitte Hühner morgens nicht tränken. Impfbescheinigung mitbringen 
und evtl. ein kleines Gefäß.

Verwaltungsgemeinschaft Bernburg

Allgemeinverfügung zur Ladenöffnungszeit

Auf Grund § 7 Abs. 1 des Gesetzes über
die Ladenöffnungszeiten im Land
Sachsen-Anhalt vom 22. November
2006 (LÖffZeitG LSA) hat die Verwal-
tungsgemeinschaft Bernburg folgende

Allgemeinverfügung
erlassen:

1. Verkaufsstellen aller Art können im
Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft
Bernburg am 20.09.2009, in der Zeit von
13:00 bis 18:00 Uhr geöffnet werden.

2. Die sofortige Vollziehung dieser
Allgemeinverfügung wird hiermit
gemäß § 80 Abs. 2 Verwaltungsgerichts-
ordnung (VwGO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 19. März 1991
(BGBl. I S. 686) angeordnet.

Begründung:
Gemäß § 7 Abs. 1 des Gesetzes über die
Ladenöffnungszeiten im Land Sachsen-
Anhalt (LÖffZeitG-LSA) kann die
Gemeinde erlauben, dass Verkaufsstellen
aus besonderem Anlass an höchstens

vier Sonn- und Feiertagen geöffnet wer-
den. Die Verwaltungsgemeinschaft
Bernburg folgt dem öffentlichen Inte-
resse der Bürger und des Einzelhandels
nach einer verlängerten Ladenöffnungs-
zeit. Der besondere Anlass der Fest-
veranstaltung „Wüstensafari“ und die
Versorgung der Bevölkerung mit allen
Waren des Ge- und Verbrauchs über die
gesetzlichen Ladenöffnungszeiten hin-
aus, macht diese Allgemeinverfügung
notwendig.

Die Sprechzeiten in den
Rathäusern

Montag 09:00 - 12:00 Uhr

Dienstag 09:00 - 12:00/
14:00 - 18:00 Uhr

Mittwoch 09:00 - 12:00 Uhr 
(außer Standesamt u.

Wohngeldstelle)

Donnerstag 09:00 - 12:00/
14:00 - 16:00 Uhr

Freitag 09:00 - 12:00 Uhr 
(außer Wohngeldstelle)
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Nichtamtl icher Tei l

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Verfügung kann innerhalb
eines Monats nach Verkündung Wider-
spruch erhoben werden. Der Wider-
spruch ist schriftlich oder mündlich zur
Niederschrift bei der Verwaltungs-
gemeinschaft Bernburg, Schloßgarten-
straße 16, 06406 Bernburg (Saale) einzu-
legen.

Ein Widerspruch hat keine aufschieben-
de Wirkung, da die sofortige Vollziehung
angeordnet ist. Gegen die Anordnung der
sofortigen Vollziehung kann gemäß § 80
Abs. 5 VwGO ein Antrag auf Wieder-
herstellung der aufschiebenden Wirkung
an das Verwaltungsgericht Magdeburg -
Justizzentrum Magdeburg - Breiter Weg
203 - 206, 39104 Magdeburg, gerichtet
werden.

Bernburg (Saale), 17. August 2009

(Siegel)

H e n r y  S c h ü t z e
Oberbürgermeister
Stadt Bernburg (Saale),
Trägergemeinde

Gemeinschaftskonzert für
den Wiederaufbau der
Orgel der Marienkir che
Der Zöllner-Männerchor Bernburg und
die Hamburger-Liedertafel von 1823
geben anlässlich ihrer 50-jährigen
Sängerfreundschaft am Sonnabend, 5.
September 2009, 17:00 Uhr, in der
Marienkirche Bernburg, ein gemeinsa-
mes, klassisch-volkstümliches Chorkon-
zert.
Die Hamburger Liedertafel ist der älteste
Chor Hamburgs und stellt eine traditio-
nelle Institution der Hansestadt dar. Das
Repertoire der Hamburger reicht von
Volksliedern, Spirituals, Opernchören,
sakralen Gesängen, fremdsprachlichen
Liedern bis zu niederdeutschen und
Seemanns-Liedern. 
Der Eintritt für das Bernburger Konzert
ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Auch in diesem Jahr führt die Stadt
Bernburg (Saale) die Laubsackaktion für
das Laub der Straßenbäume durch.

Die Laubsäcke werden ausschließlich
für das Laub der Straßenbäume aus-
gegeben.

Laub oder andere Grüngutabfälle aus
Haus- oder Vorgärten werden über die
Grüngutabfuhr des Landkreises entsorgt.
Entsprechende Termine enthält der
Abfallkalender des Landkreises. 
Die von derStadtverwaltung ausgege-
benen Laubsäcke dürfen nicht fürdie
Grüngutabfuhr des Salzlandkreises
verwendet werden.

Die Ausgabe der Säcke erfolgt ab
Montag, 07.09. bis Freitag, 23.10.2009

Laubsackaktion für Straßenbäume:
Änderung der Abfuhr tage

während der Öffnungszeiten der
Stadtverwaltung Bernburg (Saale) im

Rathaus II, Schlossstr. 11,
1. Etage, Zimmer124 (Umweltamt).

Die Abfuhr der Laubsäcke beginnt in
der Woche vom 21. September2009.
Die Laubsäcke von den Straßen der
Bergstadt werden jeweils montags
abgeholt.
Die Laubsäcke von den Straßen der
Talstadt werden jeweils dienstagsabge-
holt.

Die Laubsäcke sind an den Abholtagen
bis morgens 07:00 Uhr vor dem
Grundstück abzustellen.
Die Beendigung der Aktion wird recht-
zeitig im Amtsblatt bekanntgegeben.

Modellflugschau
Am 06. Septemberab 14:00 Uhr findet
wieder in Gröna auf dem Flugplatz eine
Modellflugschau des FMS Bernburg 94
e. V. statt. Die Zuschauer werden unter
Anderem einen Bonbonabwurf und eine
Fuchsjagd erleben. Auch das Jet-Team
aus Bölsdorf ist wieder eingeladen.

Sprechstunden in Aderstedt
Die Sprechstunden des Ortsbürger-
meisters von Aderstedt finden jeweils
am Donnerstag von 17:45 bis 18:45
Uhr statt, Tel. 366007.

Ortschaftsrat
Die Mitglieder des Ortschaftsrates sind
erreichbar unter:
Karin Brandt , Tel. 01772108551
E-Mail: karin-brandt@gmx.de
Mike Franzelius, Tel. 01713421001
E-Mail: m.franzelius@t-online.de
Christin Duft, Tel. 01772349255
E-Mail: christin.duft@freenet.de
Dirk Gr oße,Tel. 01722588645
E-Mail: tierarztgrosse@aol.com

Tr effen der Caroliner
im Kur haus

Das diesjährige „Ehemaligentreffen“ des
Gymnasiums Carolinum und aller
Vorgängereinrichtungen findet am
Samstag, 19.09.2009im Kurhaus statt.
Schüler/innen und Lehrer/innen sind
herzlich willkommen und werden
Gelegenheit zum Gedankenaustausch
haben.
Beginn: 20:00Uhr
Karten sind an der Abendkasse erhält-
lich.
Informationen: Sekretariat, Gebäude
Schlossgartenstraße 
und www.carolinum.net

Sie errSie erreichen dieeichen die
Redaktion des Redaktion des AmtsblattesAmtsblattes

unterunter TTel. 659 153el. 659 153

Aderstedt: Frühschoppen
in der „Wühlmaus“
Am Sonntag, 13. Septemberfindet ab
10:00 Uhr in der Aderstedter „Wühl-
maus“ ein Frühschoppen statt. Die
Mitglieder des Ortschaftsrates werden
anwesend sein und ein offenes Ohr für
Hinweise und Probleme haben.
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Wahlhelfer für die Bundestagswahl am 27. September2009

Am 27. September 2009 findet die
Bundestagswahl statt. Es werden wieder
Wahlhelfer in den Wahllokalen benötigt.
Darum bitte ich die Bernburger Bürger
durch die Übernahme eines Wahlehren-
amtes um Unterstützung.

Beisitzer eines Wahlvorstandes kann
jeder Wahlberechtigte werden, der das
18. Lebensjahr vollendet hat. Er sollte
zuverlässig und gewissenhaft sein und
seinen Wohnsitz in Bernburg (Saale)
haben. Jeder Bürger, der eingesetzt wer-

den soll, erhält eine Berufung in das
Wahlehrenamt mit einer Rückantwort
über die Annahme, die an die Stadtver-
waltung zurückzusenden ist.
Wahlbewerber und Vertrauenspersonen
können nicht als Wahlhelfer eingesetzt
werden.
Der Einsatz erfolgt am Wahlsonntag ab
07:30 Uhr bis zum Ende der Auszählung.
Die Einweisung in die Aufgaben erfolgt
durch den Wahlvorsteher am Wahl-
sonntag.
Die Wahlhelfer erhalten ein Erfri-

schungsgeld.
Wer Interesse an einem Einsatz als
ehrenamtlicher Wahlhelfer hat und die
oben genannten Voraussetzungen erfüllt,
sollte sich schriftlich (bitte unter
Angabe einer Rückruftelefonnummer)
bei der Stadtverwaltung Bernburg
(Saale), Wahlbüro, Schlossgartenstraße
16, 06406 Bernburg (Saale), melden.

H o h l
Wahlleiter

Durch die Landesinitiative „Breit-
band“ soll die Anbindung an das
Internet möglichst flächendeckend
verbessert werden. 
Um die „weißen Flecke“ auch im

Sekundarschulen „Talstadt“, „Heinrich
Heine“ und „Süd-Ost“. Über die Lernbe-
dingungen und der Umsetzung des päda-
gogischen Konzeptes konnten sich
Interessierte bei anschließenden Führun-
gen durch die Schule informieren. Mit
der Fertigstellung des Schulstandortes
der Klassenstufen 7 und 8 mit Turnhalle
in der Leipziger Straße am 01.07.2011
und der Fertigstellung des Schulstand-
ortes der Klassenstufen 9 und 10, ein-
schließlich „Treibhaus“, in der
Schlossstraße/Käthe-Kollwitz-Straße,
am 01.07.2012 wird die bauliche Umset-
zung des IBA-Projekts, das das Lehren
und Lernen in einem ansprechenden
urbanen Umfeld ermöglichen soll, abge-
schlossen werden.

Fortsetzung von Seite 1

Zur Eröffnung des Campus Technicus pflanzten die Leiter der drei Bernburger
Sekundarschulen gemeinsam drei Bäume. Foto: amt

Salzlandkreis zu tilgen, ist eine
Arbeitsgruppe des Landkreises aktiv, in
der auch die Stadtverwaltung Bernburg
(Saale) vertreten ist. Um den Bedarf zu
ermitteln, startete die Arbeitsgruppe eine
Fragebogenaktion (siehe auch Juni-
Ausgabe des Amtsblattes). Nach derzei-
tigem Stand haben insgesamt 1489
Haushalte und Gewerbetreibende Bedarf
an einer besseren Internetverbindung
angemeldet, wobei vor allem eine Über-
tragungsrate ab 6000 kbit/s gewünscht
wird. Sieben von 66 angeschriebenen
Unternehmen der Stadt Bernburg melde-
ten Bedarf an besseren Internetverbin-
dungen.

Bedarfsermittlung InternetanbindungenSommerfest 
im „W olfgangstift“
Das diesjährige Sommerfest im
„Wolfgangstift“ bot am 30. Juli auch
Gelegenheit, allen zu danken, die inner-
halb der Bereiche Obdachlosenheim und
„Bernburger Tafel“ tätig sind und die
Projekte unterstützen.
Ein besonderer Dank gilt den Betreibern
der „Tafelgärten“ und allen Spendern.
Die Gartenerträge wurden jährlich
gesteigert, allein von Mai bis Juni wur-
den in diesem Jahr 1624 kg Obst und
Gemüse abgegeben. Zur Versorgung der
Tafelkunden (2302 Personen, davon 640
Kinder) wurden 2009 monatlich im
Durchschnitt insgesamt 16668 kg
Lebensmittel gespendet.
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In Anlehnung an
die „Interkulturelle
Woche“ werden Migrantinnen und Mi-
granten in einer Lesung das Buch „Nicht
gerade - Lebenswege in Abschnitten“
vorstellen.

In diesem biografischen Band erzählen
Menschen, die aus unterschiedlichsten
Gründen ihre ursprüngliche Heimat ver-
lassen haben, ihre Wanderungsge-
schichten.
Die „Geschichtenerzähler“, die in
Bernburg ihre eigene Lebensgeschichte
vortragen werden, kommen aus Ländern,
wie den Philippinen, aus Russland, dem
Irak, Bulgarien oder der Türkei und fan-
den ihre neue Heimat im Landkreis Harz
und im Salzlandkreis. Sie berichten über
ihr Leben und ihre Motive für die
Einwanderung nach Deutschland als
Flüchtlinge, Spätaussiedler oder
Arbeitsmigranten.

Das Buch entstand in Kooperation mit
dem Gymnasium Stadtfeld in Werni-
gerode. So waren Schülerinnen und
Schüler der Schreibwerkstatt 2008 mit
der Projektkoordinatorin des Inter-
nationalen Bundes (IB) im Landkreis
Harz unterwegs. Sie trafen sich mit ins-
gesamt 14 Interviewpartnerinnen und 
-partnern.

Die Buchlesung findet am
28. September, um 17:00 Uhr,
in der Stadtbibliothek Bernburg,
Lindenplatz 5, statt.

Die Veranstaltung ist kostenlos.
Organisatorinnen sind die Gleichstel-
lungsbeauftragten des Salzlandkreises
und der Stadt Bernburg (Saale) in
Zusammenarbeit mit dem Internati-
onalen Bund (IB) Aschersleben, der
Kreisvolkshochschule Salzlandkreis,
Standort Bernburg und der Stadtbiblio-
thek Bernburg.

Die Gleichstellungsbeauftragte
informier t:

Interkultur elle Woche:
Lesung in der
Stadtbibliothek

Vereinsvorsitzende Aderstedt
Am Mittwoch, 16. Sepptember, findet
eine Zusammenkunft der Vereinsvor-
sitzenden von Aderstedt statt.

Die Veranstaltungen in Bernburg
anlässlich derInterkultur ellen Woche
vom 4. bis 11. September:
Freitag, 04.09., Markt, Saalplatz,
Wachgasse, 13:00 - 22:00 Uhr: „Musik
gegen Rechts“.
Im Rahmenprogramm: 13:00 - 18:00
Uhr, buntes Markttreiben; 13:30 Uhr,

offizielle Eröffnung; bis 22:00 Uhr,
Musik und Projekte. Die Mitwirkenden:
Bigband der PPolizei, Trommlergruppe
Afrikaner, Chor des Bernburger Heimat-
kreises, „Feedback“, „Jazzonanz“, Bern-
burger Karnevalsclub, Jugendchor „Can-
talino“, „Anton“, „Lepian“, Bernburger
Cheerleader, Bernburger Blechbläser,
KVHS mit orientalischem Tanz,
Bernburger Spielmannszug 1902 e. V.,
„Temptatio“, die Güstener Schotten und
USW (ab 20:00 Uhr).

Samstag, 05.09.,10:00 Uhr, PSV-
Sportplatz: „Kick gegen Rechts“ (inter-
kulturelles Fußballturnier).

08. bis 11.09., „Die ganze Welt zu Gast
im Tiergarten“ (Di u. Do, jew. 09:30 -
11:00 Uhr f. Kindergartengruppen; Mi u.
Fr, jew. 08:30 - 11:30 Uhr, f. 1. u. 2.
Klassen).

Ausbildung:Anfang des vergangenen Monats begrüßten der Stellvertreter des
Oberbürgermeisters, Paul Koller und Personaldezernentin Dr. Silvia Ristow gemein-
sam mit den Ausbildungsbeauftragten der Fachbereiche Vanessa Golischewski und
Cathleen Weichold (vorn, v. l.) im Rathaus. Beide begannen ihre dreijährige
Ausbildung zu Verwaltungsfachangestellten in der Stadtverwaltung. Gleichzeitig
beendeten Peter Querfurt, Christian Glimm und Ricardo Beck (2. Reihe, v. l.) erfolg-
reich die Ausbildung zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste,
Fachrichtung Bibliothek und zu Verwaltungsfachangestellten. Foto: Jeske
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Iren Dische
Clarissas empfindsame
Reise, Lesung auf CDs

Clarissa ist eine junge
Amerikanerin, die seit
mehr als zehn Jahren in

Europa lebt, ohne Amerika zu vermissen. Nur der
Liebeskummer bringt sie dazu, in ein Flugzeug zu steigen,
um sich in New York zu kurieren. Sie landet mitten in
einem erhitzten Wahljahrsfrühling. Eigentlich interessiert
sei sich ganz und gar nicht für Politik, aber der Zufall will
es, dass sie tief in die Wahlschlacht hineingerät.

Davis Baldacci Im Takt des Todes

Babbage Town ist streng geheim. Dort arbeiten
Genies an einer Maschine, die jeden Code knacken
soll, Doch nun ist einer der
Wissenschaftler ermordet
worden. Nur Viggie, die
Tochter des Toten kennt
die Hintergründe. Aber
Viggie ist autistisch und
jedes mal, wenn sie nach
ihrem Vater gefragt wird,
spielt sie auf dem Klavier
immer das selbe Stück.

Bertina Henrichs
Die
Schachspielerin,
Lesung, 2 CDs

Die 42-jährige
Eleni führt ein glückliches und routiniertes Leben auf der
kleinen griechischen Insel Naxos: Sie ist verheiratet, hat
zwei wohl geratene Kinder und liebt ihren Beruf als
Zimmermädchen. Doch als sie bei ihrer Arbeit in einem
Hotelzimmer eine Schachfigur umstößt, ist nichts mehr
wie es war. Die Leidenschaft für das Königsspiel hat sie
gepackt - und damit riskiert sie ihren guten Ruf, ihre
Arbeit und schließlich sogar Ehe und Familie.

Andrea Camilleri
Toter Mann: Ein Fall für
Commissario Montalbano,
Kriminalhörspiel, 1 CD

Kein schöner Morgen für den Commissario : beim Schwimmen
im Meer stößt er mit einer Leiche zusammen. Ein einfacher
Fall – denn der Tote ist scheinbar einer der vielen afrikanischen
Flüchtlinge, die über das Meer kommend ihr Glück in Europa
suchen. Doch warum ist er an einer Schussverletzung gestor-
ben und nicht ertrunken wie viele andere? Nach und nach ent-
deckt Montalbano ein Verbrechen ungeheuren Ausmaßes.

Neu in der Stadtbibliothek:

BücherBücher zum Hörzum Hören ...en ...

Die aktuelle Nummer dieser
Zeitschriften und vieler weiterer Titel
können Sie in der Stadtbibliothek einse-
hen, die älteren Hefte bieten wir unseren
Benutzern auch zur Ausleihe an:

Autobild, Chip, Eltern, Emma,
Eulenspiegel, Familie & Co, Euro,
Finanztest, Fit for Fun, Flora, Focus,
Funkamateur, Geo, Guter Rat, Ein Herz
für Tiere, Kochen & Genießen, Lisa
Wohnen und Dekorieren, Lissy, Mens
Health, Modelleisenbahner, Musik-
express, National Geographic, Natur und
Kosmos, Ökotest, PM, PC Magazin,
Saison, Selbst ist der Mann, Spiegel,
Sport Bild, Test, Video, Welt der
Wunder, Wohnidee.

Speziell für Kinder haben wir unter

Aktuell informiert mit Zeitschriften aus der Stadtbibliothek

anderem Geolino, Galaxo,
Treff, Benjamin Blümchen,
Wendy und Witch im
Bestand.
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Augenärzte:

bis 06.09., Dr. Hosang, Aschersleben,
Askanierstr. 55, Tel. 03473 3900.

07. bis 13.09., Dr. Hoffmann, Aschersleben,
Otto-Arndt-Str. 7, 03473 913691.

14. bis 20.09., HerrMeißner, Bernburg,
Friedensallee 31, Tel. 03471 625004.

21. bis 27.09., Dr. Ulbricht, Staßfur t,
Blumenstr. 8, Tel. 03925 813461.

28.09. bis 04.10., Dr. Steindel, Aschersleben,
Taubenstr. 14, Tel. 03473 225730.

Der Bereitschaftsdienst der Augenärzte beginnt montags,
dienstags u. donnerstags 18:00 Uhr, mittwochs 12:00 Uhr,
und dauert bis zum darauffolgenden Tag 08:00 Uhr. Der
Wochenenddienst beginnt freitags 12:00 Uhr und endet mon-
tags 08:00 Uhr.

Zahnärzte:

04. bis 06.09., Frau Strigli, Biendorf,
Hauptstr. 8, Tel. 034722 21473.

11. bis 13.09., Frau Mothes, Bernburg,
Auguststr. 45, Tel. 03471 317520.

18. bis 20.09., HerrLiewehr, Bernburg,
Friedensallee 1 a, Tel. 03471 626001.

25. bis 27.09., Frau Bühnemann, Peißen,
Kustrenaer Str. 34, Tel. 03471 319422.

02. bis 04.10., HerrWestphal,
Sonnenstr. 27, Tel. 034692 21363.

Dienstzeiten: Freitag, 17:00 - 18:00 Uhr; Samstag, Sonntag,
Feiertage, jew. 09:00 - 11:00 u. 17:00 - 18:00 Uhr

(am 24. u. 31.12. nur 09:00 - 11:00 Uhr).

BerBereitschaftsdiensteeitschaftsdienste

Tierärztlicher Notdienst für Großtiere
(jew. 16:00 - 06:00 Uhr)

bis 06.09., HerrTischmeyer, Alsleben,
Schaperallee 1, Tel. 034692 20554.
07. bis 13.09.,Herr Große, Aderstedt,
Thomas-Müntzer-Str. 25, Tel. 034692 362898.
14. bis 20.09., HerrDahlke, Alsleben,
Am Kringel 17, Tel. 034692 21408.
21. bis 27.09., HerrTischmeyer, Alsleben,
Schaperallee 1, Tel. 034692 20554.
28.09. bis 04.10., HerrGroße, Aderstedt,
Thomas-Müntzer-Str. 25, Tel. 034692 362898.

Falls der jew. amtstierärztl. Dienst nicht erreichbar ist,
bitte die Einsatzleitstelle anrufen, 

Tel. 03925 299040.

Tierärztlicher Notdienst für
Kleintier e

(jew. 16:00 - 06:00 Uhr)

bis 06.09., Frau Peters, Bernburg,
Breite Straße 89 - 90, Tel. 03471 353540.
07. bis 13.09., Dr. Gregorius, Bernburg,
Thomas-Müntzer-Str. 1 f, Tel. 03471 3009210.
14. bis 20.09.,Dr. Enders, Bernburg,
Friedrichstr. 26, Tel. 03471 373109.
21.bis 27.09., Frau Peters, Bernburg,
Breite Straße 89 - 90, Tel. 03471 353540.
28.09. bis 04.10., Dr. Gregorius, Bernburg,
Thomas-Müntzer-Str. 1 f, Tel. 03471 3009210.

Apotheken:

04. bis 10.09., Eulenspiegelapotheke u. Nienburg.
11. bis 17.09., Blaue Apotheke u. Alsleben.
18. bis 24.09., Struwwelpeter-Apotheke.

25.09. bis 01.10., Markt-Apotheke.

Notruf (Tag und Nacht): 112

Kr eiseinsatzleitstelle: 03925 299040

Bereitschaftsdienste:
Störungen d. Wasserversorgung 375721
Störungen d. Vers. m. Gas, Str om, Fernwärme 321616

Die Sprechzeiten in den
Rathäusern

Montag 09:00 - 12:00 Uhr
Dienstag 09:00 - 12:00/

14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch 09:00 - 12:00 Uhr 
(außer Standesamt u. Wohngeldstelle)
Donnerstag 09:00 - 12:00/

14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 09:00 - 12:00 Uhr 

(außer Wohngeldstelle)

Das nächste Das nächste AmtsblattAmtsblatt
erscheint erscheint 

am 1. Oktoberam 1. Oktober



- Anzeige -



- Anzeige -



- Anzeige -
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amt. In diesem Jahr wird der Weltkin-
dertag in Bernburg (Saale) am 21.09., in
der Zeit von 09:00 - 16:30 Uhr, auf der
Bernburger Töpferwiese gefeiert. Zu
dieser Veranstaltung, die in Zusam-
menarbeit mit verschiedenen freien
Trägern der Jugendhilfe und den städti-
schen Kindertagesstätten und Horten
vom Amt für Kinder- und Jugend-
förderung der Stadt organisiert wird,
sind speziell alle Bernburger Kinder im
Vor- und Grundschulalter recht herzlich
eingeladen.
Neben Spiel und Spaß stehen diesmal
vor allem sportliche Aktivitäten im
Vordergrund. Gleich, ob Fahrradpar-
cours, Torwandschießen, Schubkarren-
rennen, Minigolf, Tischfußball, Wurf-
wand oder Sackhüpfen, es ist für jedes
kleine und große Kind etwas dabei.
Neben den vielfältigen Stationen konn-
te das Landespowersportmobil mit ver-
schiedenen Riesenattraktionen für die-
ses Ereignis gewonnen werden.
Zusätzlich ist das Spielmobil vom
Klubhaus der Jugend vor Ort.
Für alle vorab dafür angemeldeten
Kinder gibt es gegen einen kleinen

Obolus von 1,50 EUR eine Mittags-
versorgung mit einem Getränk. Somit
haben die Kinder die Chance, alle
Stationen auch über den Vormittag
hinaus zu besuchen und diesen Tag in
vollen Zügen zu genießen.
Für die Schulkinder, welche die Bern-
burger Töpferwiese speziell am Nach-
mittag, insbesondere mit ihren Hort-
gruppen besuchen können, wird Ku-
chen und Gebäck gereicht.
Natürlich darf auch die musikalische
Umrahmung dieser Veranstaltung
nicht fehlen. Ein DJ ist vor Ort, der
diesen Weltkindertag mit Musik aus-
füllt und moderiert.
Aus organisatorischen Gründen bitten
wir bis spätestens zum 14.09.2009 um
eine telefonische Anmeldung der
Kindergruppen. Zwingend ist eine
Voranmeldung für alle Kinder erfor-
derlich, die die Mittagsversorgung
nutzen möchten. Ansprechpartner
hierfür ist Frau Kowoll unter Tel.
03471 659-654.
Bereits jetzt wünschen die Mitarbeiter
des Amtes für Kinder- und Jugend-
förderung der Stadt Bernburg (Saale)

Bernburger Weltkinder tag 2009
Spiel und Spaß fürBernburger Kinder auf der Töpferwiese

allen Kindern an diesem Tag recht viel Spaß und
Freude.

Warum und seit wann gibt es den Weltkinder tag?
Bereits vor 55 Jahren ist derWeltkinder tag entstanden, derheute in mehrals 145 Staaten traditionell gefeiert wird
Die „Geburtsstunde“ des Weltkindertages
war die neunte Vollversammlung der Ver-
einten Nationen am 21. September 1954.
Damals empfahl sie ihren Mitgliedsstaaten,
einen weltweiten Kindertag einzurichten.
Damit wurde der Vorschlag, den die ameri-
kanische Organisation „International Union
for Child Welfare“ zuvor auch schon 1952
unterbreitet hatte, von den Vereinten
Nationen aufgegriffen.
Die Idee stieß auf breite Zustimmung und
der „Universal Children’s Day“ war gebo-
ren. Bereits ein Jahr später beteiligten sich
40 Länder an den Feierlichkeiten. Heute
wird der Weltkindertag traditionell in mehr
als 145 Staaten begangen.
Die Art und Weise der Umsetzung sowie
die Wahl eines geeigneten Datums stellte
die Generalversammlung den UN-

Mitgliedsstaaten frei. Die Bundesrepublik
Deutschland entschied sich für den 20.
September als festen Termin.
Über lange Jahre wurde der Weltkindertag
in Deutschland von der Öffentlichkeit
kaum wahrgenommen. Erst seit 1989, als
das Deutsche Kinderhilfswerk begann, die-
sen Tag mit einem Kinder- und Familien-
fest zu feiern und auch politische For-
derungen zur Durchsetzung der Kinder-
rechte zu erheben, hat sich der 20.
September in der Bundesrepublik richtig
etabliert. Was mit einem kleinen Fest in der
damaligen Hauptstadt Bonn begann, entwi-
ckelte sich über die Jahre zum größten
nichtkommerziellen Kinder- und Fami-
lienfest Deutschlands in Berlin. Inzwischen
werden deutschlandweit in mehr als 400
Städten und Gemeinden anlässlich des

Weltkindertages Kinder- und Familienfeste
gefeiert, Ausstellungen gezeigt, Diskus-
sionen von Kindern mit Politikerinnen und
Politikern über die Kinderfreundlichkeit in
ihrer Kommune geführt usw.. Besonders
diese gemeinsamen Anstrengungen vieler
Partner sind es, die den Weltkindertag
inzwischen zu einem bundesweit viel
beachteten Ereignis gemacht haben.
Je mehr Initiativen, Einrichtungen,
Verbände usw. sich vor Ort engagieren,
desto mehr wird sich der Weltkindertag in
der Öffentlichkeit zu einer festen Größe
entwickeln und desto größer sind die
Chancen, aus einem Weltkindertag „365
Kindertage“ im Jahr zu machen.

Quelle: www.weltkindertag.de



Veranstaltungstag zu 15:00 Uhr auch spon-
tan noch in die Räumlichkeiten des
Jugendclubs der Stiftung Evangelische
Jugendhilfe in die Einsiedelsgasse 6 a kom-
men, um sich kurzfristig vor Ort zu ent-
scheiden.
Für die abendliche atemberaubende Show
im Bernburger Theater ist jeweils eine
Eintrittskarte notwendig, die bereits im
Vorfeld an der Theaterkasse bzw. direkt im
Amt für Kinder- und Jugendförderung der
Stadt, Schlossgartenstraße 16, Zimmer 303
für nur 1,50 EUR (Schüler, Azubis &
Studenten) oder für 3,50 EUR
(Erwachsene) erworben werden kann.
Der Rhythmus und das feurige Tempera-
ment der Künstler/innen während der
abendlichen Theaterveranstaltung lässt die
Zuschauer in eine Welt mit multikulturel-
lem Flair eintauchen. Wer dieses abwechs-
lungsreiche internationale Projekt in den
vergangenen Jahren bereits erleben konnte,
wird sicher auch in diesem Jahr nicht ent-
täuscht werden. Alle anderen neugierigen
Interessenten sind aber natürlich ebenfalls
recht herzlich eingeladen, mit uns gemein-
sam eine internationale Reise zu unterneh-
men, die auf jeden Fall wieder einen Zauber
der Theaterkunst versprühen wird.

minütigen Bühnenshow arrangiert und dar-
geboten. Bevor jedoch dieses Bühnen-
spektakel im Bernburger Carl-Maria-von-
Weber-Theater am 20.10.2009 ab 20:00 Uhr
präsentiert wird, finden in den
Nachmittagsstunden, in Zusammenarbeit
mit der Stiftung Evangelische Jugendhilfe
„St. Johannis“, erneut zahlreiche Aktionen
dieses Projekttages unmittelbar mit Kindern
und Jugendlichen statt. Die unterschied-
lichen, von den Künstler/innen animierten
Workshops können ab 15:00 Uhr im
Jugendclub in der Einsiedelsgasse 6 a, in
Bernburg (Saale) besucht werden. Ob
Capoeira (brasilianischer Kampftanz),
Breakdance, Trommeln, Dance, Percussion,
Ad-hoc-Skulpturen, Singen (Pop-Folk-
Jazz), Pantomime oder andere spannende
Aktionen, die Angebotspalette ist vielfältig.
Alle interessierten Jugendlichen können
sich in den Workshops selbst ausprobieren
und Erfahrungen sammeln. Die
Anmeldelisten für die Workshopteilnahme
werden demnächst in den verschiedenen
Schulen und Jugendeinrichtungen ausge-
legt. Weiterhin ist eine telefonische
Anmeldung unter Tel. 03471 659 202 mög-
lich. Wer sich noch nicht sicher ist, welchen
Workshop er besuchen möchte, der kann am

amt. Am 20.10.2009 ist erneut die Berliner
Theatergruppe des Interkunst 
e. V., mit ihrem Projekt „Instant Acts“, in
Bernburg (Saale) zu Gast. In Zusammen-
arbeit mit der Theater- und Veranstaltungs-
gGmbH hat das Amt für Kinder- und
Jugendförderung der Stadt Bernburg (Saale)
dieses multikulturelle Projekt organisiert.
Auch in diesem Jahr soll mit der
Gesamtveranstaltung ein nachhaltiges
Zeichen gegen Gewalt und Rassismus
gesetzt werden. Die internationalen
Künstler/innen sind in den folgenden zwei
Monaten als Schauspieler, Musiker, Tänzer,
Sänger und Akrobaten in mehreren deut-
schen Städten unterwegs und gestalten
interkulturelle Workshops mit Jugendlichen
und ein beeindruckendes Bühnenpro-
gramm. In dem Musiktheaterspektakel wer-
den die Künstler aus Europa, Afrika, Asien
und Amerika dem Publikum eine multikul-
turelle Show für die Sinne präsentieren.
Inhaltliche Grundlagen dieses Projektes bil-
den Erfahrungen mit Gewalt und Rassismus
im Alltag, die der Interkunst 
e. V. künstlerisch in Szene setzt. Die
Darsteller bereiten teilweise die Choreogra-
phien in ihren Heimatländern vor. Die ein-
zelnen „acts“ werden dann in einer 90-

„Instant Acts“ in Bernburg (Saale)
Workshops und eine beeindruckende Show im BernburgerTheater


